
Amtliche Bekanntmachung Nr. 011/2010 
 

des Ergebnisses der Wahl der Migrantenvertreter im Integrationsrat  
der Stadt Herzogenrath am 07. Februar 2010 

 
Der Wahlausschuss der Stadt Herzogenrath hat in seiner öffentlichen Sitzung am 09. Februar 2010 gem. § 35 
des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung mit § 30 der Wahlordnung für die Wahl der Migranten-
vertreter im Integrationsrat  
der Stadt Herzogenrath das Ergebnis der Wahl und die Namen der gewählten Migrantenvertreter wie folgt festge-
stellt:  
 
1. Wahlergebnis 
 

Wahlberechtigte:  3.284 Personen 
Wähler:                                        354  Personen 
Gültige Stimmen:   343 Stimmen 
Ungültige Stimmen:     11 Stimmen 
Wahlbeteiligung:                   10,78 % 
 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die „Internationale Liste“ 
 
  325  Ja-Stimmen und 
   18  Nein-Stimmen 
 

2. Der Integrationsrat setzt sich gemäß § 8 der Hauptsatzung der Stadt Herzogenrath aus 15 Mitgliedern zu-
sammen. Hiervon werden 10 Migrantenvertreter nach Maßgabe der Wahlordnung für die Wahl der Migran-
tenvertreter im Integrationsrat gewählt. Auf der Grundlage des festgestellten Wahlergebnisses sind somit fol-
gende Personen in den Integrationsrat gewählt: 

 
Internationale Liste 
 
1.       Tarasi, Fehmi, Isabellastraße 4, 52134 Herzogenrath 
 
2.  Brimil, Ahmed, Max-Planck-Straße 3, 52134 Herzogenrath 
 
3.  Bir, Mustafa, Streiffelder Straße 29, 52134 Herzogenrath 
 
4. Sahin, Seren, Plitscharder Straße 163, 52134 Herzogenrath 
 
5. Önder, Ayse, Gierlichsstraße 3, 52134 Herzogenrath 
 
6. El Rhlimi, Abderrafia, Floeßer Straße 98, 52134 Herzogenrath 
 
7. Ahmetoglu, Ramiz, Geilenkirchener Straße 99, 52134 Herzogenrath 
 
8. Cirisoglu, Saziye, Rolandstraße 68, 52134 Herzogenrath 
 
9. Büyüktanir, Selcuk, Kircheichstraße 34, 52134 Herzogenrath 
 
10. Yilanci, Emir, Plitscharder Straße 34, 52134 Herzogenrath 
 
 
 
Diese Bekanntmachung erfolgt unbeschadet der Annahme oder Ablehnung der Wahl durch die Bewerber. 
 
Gemäß § 34 der Wahlordnung für die Wahl der Migrantenvertreter im Integrationsrat der Stadt Herzogenrath 
kann von jedem/r Wahlberechtigte(n) sowie allen Bürgern und Bürgerinnen der Gemeinde binnen eines Monats 
nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses beim Wahlleiter Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist beim 
Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Herzogenrath, 10. Februar 2010         
Der Wahlleiter  
gez. Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 


